
Corona-Exit? 
Nur mit Schulden!
Öffentliche Kreditaufnahme zur Finanzierung 
notwendiger staatlicher und kommunaler Investitionen

Dr. Axel Troost

RLS-Reihe Linke Zukunftsprojekte 
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neuer Art. 115 GG (I)

(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich 
ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die 
Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im 
Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 
nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von 
der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im 
Auf‐ und Abschwung symmetrisch zu 
berücksichtigen. …  
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neuer Art. 115 GG (II)

… Im Falle von Naturkatastrophen oder 
außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese 
Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der 
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages 
überschritten werden. 

Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu 
verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 
aufgenommenen Kredite hat binnen eines 
angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.
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Schuldenbremse - Stellschrauben
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Es wurde eine schier unüberschaubare Menge an Einzelmaßnahmen beschlossen. 
Die wesentlichen waren: 

 Liquiditätshilfen für Unternehmen durch Steuerstundungen, Verlustvorträge 
und Herabsetzungen von Vorauszahlungen; 

 diverse Überbrückungshilfen und die Ausweitung der Kurzarbeitsregelungen; 

  ein Konjunkturpaket mit der Absenkung der Mehrwertsteuer im zweiten 
Halbjahr 2020 und zusätzlichen öffentlichen und öffentlich geförderten 
Investitionen; 

 ein Bürgschaftsprogramm für Kredite und die Einrichtung eines 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit weiteren Bürgschaften und Beteiligungen 
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• Schuldenbremse
strukturelles Defizit darf 0,5 % nicht überschreiten

• Schuldengrenze von 60 % des BIP
überschüssige Schulden müssen innerhalb von 20 Jahren abgebaut werden

• Zugang zum ESM an Ratifizierung des 
Fiskalvertrags verknüpft

• in nationalen Gesetzen zu verankern, 
möglichst Verfassungsrang

• Klage‐ und Sanktionsmöglichkeiten

Europäischer Fiskalvertrag
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• Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer

• EU‐weite Erhöhung der Unternehmensbesteuerung

• Vermögensbesteuerung

• Erbschaftsteuer

• Gemeindewirtschaftsteuer

• Finanztransaktionsteuer

• Durchforstung von Steuersubventionen

Umschichtungen auf der Ausgabenseite

Statt Politik der leeren Kassen durch 
Steuersenkungen und Schuldenbremse - Politik der 

verteilungsgerechten Mehreinnahmen
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